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§ 6 

Personelle Voraussetzungen 

(1) Das Personalkonzept einschließlich der Stellenbeschreibung muss dem sozialpädagogischen Ziel der 
Einrichtung entsprechen. Für die Pflege und Erziehung der Minderjährigen muss eine entsprechende Anzahl von 
Fachkräften zur Verfügung stehen. 

(2) Für die Pflege und Erziehung der Minderjährigen dürfen nur persönlich geeignete Betreuungspersonen 
eingesetzt werden. Leitung, Fachkräfte bzw. Betreuungspersonen sowie das darüber hinaus verwendete Personal 
dürfen keine gerichtlichen Verurteilungen oder physische oder psychische Beeinträchtigungen aufweisen, die 
das Wohl der Minderjährigen gefährdet erscheinen lassen. 

(3) a) Als Fachkräfte gelten Personen, die eine Ausbildung an einer Akademie, Hochschule, Universität 
oder einer anderen Ausbildungseinrichtung, die besondere Kenntnisse auf dem Gebiet der Pädagogik, 
Familienpädagogik, Sozialpädagogik, Sozialarbeit, Erziehungswissenschaften oder der Psychologie und 
Psychotherapie vermittelt, abgeschlossen haben. 

 b) Je nach der Zielsetzung der Einrichtung gelten als Fachkräfte auch Horterzieherinnen bzw. Horterzieher, 
Kindergartenpädagoginnen bzw. Kindergartenpädagogen, Lehrerinnen bzw. Lehrer, diplomierte 
Gesundheits- und Krankenschwestern bzw. diplomierte Gesundheits- und Krankenpfleger und 
Ärztinnen bzw. Ärzte. 

 c) Die mit leitenden Aufgaben im pädagogischen Bereich betrauten Personen müssen neben den 
Voraussetzungen der Abs. 2 und Abs. 3 lit. a eine einschlägige Praxis vorweisen. 

 d) Der Leitung obliegt die Sicherstellung des Betriebes der Einrichtung und eine umfassende 
Aufsichtspflicht hinsichtlich der Wahrnehmung des Erziehungsauftrages. 


